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15, Sep. 2020
Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen

God 
Sehr geehrter Herr Strauß,

mit Schreiben vom 23.06.2020 (Posteingang am 24.06.2019) wurde dem Landkreis
Mansfeld-Südharz die am 14.05.2020 beschlossene Baumschutzsatzung angezeigt.

Nach materieller Prüfung der Baumschutzsatzung und fachlicher Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde teilte Ihnen die Kommunalaufsicht des Landkreis
Mansfeld-Südharz am 25.08.2020 daraufhin mit der unteren Naturschutzbehörde

abgestimmte Hinweise zum Inhalt der Satzung mit.

NachIhrer E-Mail vom 08.09.2020 bzgl. der Baumschutzsatzung wurde die Untere
Naturschutzbehörde erneut um eine Stellungnahme gebeten.

Gemäß der Verordnung zur Aufhebung der Beschlüsse zur Unterschutzstellung von
Baumnaturdenkmalen in der Stadt Sangerhauseninklusive der zugehörigen Ortsteile
sowie Neuverordnung von [Bäumen als Baumnaturdenkmale des Landkreis
Mansfeld-Südharz soll der Eigentümer _die Pflege mit der Unteren

 Naturschutzbehörde abstimmen. [Angesicht der Ihrerseits getroffenen Regelung
würde jedoch die Stadt Sangerhausen die Pflege der Bäume auf den Landkreis

Mansfeld-Südharz übertragen.
Daher könnte es zu erheblichen Problemen kommen, wenn der Landkreis Mansfeld-
Südharz über eine Satzung einer Gemeinde zur Pflege direkt verpflichtet wird.
Ich sehe insofern dahingehenden Abstimmungsbedarf zwischen der Unteren
Naturschutzbehörde und der Stadt Sangerhausen und möchte Sie dementsprechend
bitten, die hier gegenständlichen Satzungsregelungen und deren Umsetzung im
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Einzelnen mit den Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises

Mansfeld-Südharz abzustimmen.

Weiterhin fehit es der Baumschutzsatzung der Stadt Sangerhausen nach Auffassung
der Unteren Naturschutzbehörde an dem Bezug zum Artenschutzgesetz nach dem
Bundesnaturschutzgesetz. Bezüglich der Einhaltung des gesetzlichen Artenschutzes
nach den §§ 39 und 44 BNatSchG ist eine Notwendigkeit gegeben, den Bürger
darauf hinzuweisen, dass diese artenschutzrechtlichen Regelungen bei der Fällung

oder dem Schnitt von Bäumen zu beachten sind. Weiterhin ergibt sich ggf. dadurch
ein zusätzlicher Genehmigungsbedarf durch die Untere Naturschutzbehörde des
Landkreis Mansfeld-Südharz bzw. durch das Landesverwaltungsamt als Obere
Naturschutzbehörde.

Ich möchte Sie insofern weiterhin bitten, zeitnah eine entsprechende Überarbeitung

derhier in Rede stehenden Satzungsregelungen vorzunehmen.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
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